
 
049/25 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 
 
 

Abwägungsbeschluss über die 5.1. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Zossen 

Organisationseinheit: 
Bauamt  

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ortsbeirat Schöneiche (Vorberatung)  Ö 
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Wirtschaft, Energie und 
Umwelt (Vorberatung) 07.07.2025 Ö 
Hauptausschuss der Stadt Zossen (Vorberatung) 15.07.2025 Ö 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 21.07.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
  
1. die anliegende Abwägungstabelle mit den eingegangenen Stellungnahmen 

zum Entwurf des Bebauungsplanes „Südlicher Planweg“ 
  

oder 
  
2.  die vorliegenden Abwägungsvorschläge werden mit dem laut Protokoll 

aufgeführten Änderungen übernommen. 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
 
Begründung 
Der Entwurf wurde gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Zeit vom 
11.02.2025 bis einschließlich 14.03.2025 öffentlich ausgelegt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 10.02.2025. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange konnten bis einschließlich 19.03.2025 ihre 
Stellungnahme bei der Stadt Zossen einreichen. Die eingegangenen 
Stellungnahmen wurden untereinander und gegeneinander abgewogen. Das 
Abwägungsergebnis wird mitgeteilt. 

  



 
Finanzielle Auswirkungen 
[  ] Ja      [X] Nein 
  
Gesamtkosten:   
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

  
  
 
Anlage/n 

1 Auswertungstabelle 
 

2 Teilungsplan 
 

 



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND 

STELLEN, DIE ÖFFENTLICHE BELANGE WAHRNEHMEN, 

nach § 4 Abs. 2 BauGB

DER NACHBARGEMEINDEN

nach § 2 Abs. 2 BauGB und der

BÜRGER

nach § 3 Abs. 2 BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG

STAND: 15.06.2025

1
2

Anzahl
beteiligte Träger öffentlicher Belange
Nachbargemeinden

28
7

Antworten
15
3

3

4

Summe 32

Bürger

18

0

1

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF



Die Gemeinsame Landesplanungsabteitung  bestätigt, daß die Pla-
nung an die Ziele der Raumordnung angepaßt ist.

2

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

1.1.1.1.

1.11.11.11.1

1.11.11.11.1

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF



3

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

2.2.2.2.



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Die Legende wird auf ihre Lesbarkeit geprüft und ggf. geändert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Planunterlage wird um die Datenangabe ergänzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

4

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

2.12.12.12.1

2.12.12.12.1

2.22.22.22.2

2.32.32.32.3

2.42.42.42.4

2.22.22.22.2

2.32.32.32.3

2.42.42.42.4



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

5

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.52.52.52.5

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

2.52.52.52.5



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

6

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.62.62.62.6

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

2.62.62.62.6



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

7

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

2.72.72.72.7 2.72.72.72.7



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

8

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.82.82.82.8
2.82.82.82.8

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

9

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.92.92.92.9 2.92.92.92.9

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

10

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

2.102.102.102.10
2.102.102.102.10

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF



11

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF



Die Maßnahmeblätter für die Inanspruchnahme der Trockenrasenflä-
che wurden im Juli 24 an die UNB gesandt.
Ein Ausnahmeantrag wurde gestellt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.
Die Anrechnung des Sandtrockenrasens erfolgte wie in der HVE ge-
schrieben mit dem Faktor 2,0 (S. 34 HVE, Umwandlung von Acker in 
Extensivgrünland). Die Fläche des Sandtrockenrasens dann so 
angepasst, dass mit dem Sandtrockenrasen und der Baumpflanzung 
die Versiegelung komplett ausgeglichen ist. Die Flächengröße der 
Ersatzfläche beträgt 9.700 m².
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Es existiert aktuell die rechtskräftige 3. Änderung des FNP der Stadt 
Zossen.
Die Aussagen des Landschaftsplanes werden nicht berührt, da der 
Geltungsbereich bereits als Baufläche dargestellt war.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Ein Antrag auf Befreiung nach § 67 BbgNatSchAG wird gestellt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

12

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

2.112.112.112.11
2.112.112.112.11

2.122.122.122.12

2.122.122.122.12

2.132.132.132.13

2.132.132.132.13



Die geschützte Allee verläuft entlang des Planweges und führt am 
Änderungsbereich und liegt nicht im Änderungsbereich. Da im Be-
bauungsplanverfahren der Planweg bis zur Straßenmitte im Gel-
tungsreich liegt, war dort eine nachrichtliche Übernahme erforderlich.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

13

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

2.142.142.142.14
2.142.142.142.14



Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

14

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

2.152.152.152.15 2.152.152.152.15



15

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

2.162.162.162.16
Das Fachamt äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sie betreffen nachge-
lagerte Planungsprozesse.

2.162.162.162.16



16

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

Das Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.
Die formellen Hinweise werden in die Begründung aufgenommen.
Abwägungsvorschlag: Die Hinweise werden berücksichtigt.

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

3.3.3.3.

3.13.13.13.1

3.13.13.13.1



17

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             2. 2. ENTWURF FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

4.4.4.4.



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

18

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

4.14.14.14.1

4.14.14.14.1



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planverfahren zu.

19

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

5.5.5.5.

5.15.15.15.1

5.15.15.15.1



20

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

6.6.6.6.

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF



Im seit Januar 2017 rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt
Zossen war der Änderungsbereich als gemischte Baufläche (M) nach 
§ 1 Abs. 1 Pkt. 2 BauNVO dargestellt. Somit hätte ein Bebauungsplan
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus  dem Flächennutzungsplan entwickelt 
werden können. Ein geschütztes Biotop war nicht vorhanden.
Diese Nutzungsdarstellung wurde geändert und nun eine Wohnbau-
fläche (W) nach § 1 Abs. 1 Pkt. 1 BauNVO dargestellt. 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

Der geforderte Kompensationsfaktor von 1:2 angeht, kann nicht nach-
vollzogen. In der benannten HVE sind dazu keine Angaben 
vorhanden. Die Stadt Zossen sieht mit einem 1:1-Ausgleich die Be
einträchtigung als ausgeglichen ist an.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Es ist nicht zwingend erforderlich, daß sich Ausgleichsgrundstücke in 
öffentlichen Eigentum befinden müssen.
Die erforderlichen rechtlichen Sicherstellungen mit dem Privateigen-
tümer und Verträge werden in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde vom Vorhabenträger bereitgestellt und ein städtebauli-
cher Vertrag mit der Stadt Zossen abgeschlossen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

21

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

6.16.16.16.1

6.26.26.26.2

6.16.16.16.1

6.36.36.36.3

6.26.26.26.2

6.36.36.36.3



Die aufgeführten vertraglichen Regelungen betreffen dem FNP-
Änderungsverfahren nachgelagerte Planungsschritte und werden zur 
Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Der Hinweis auf die  Vorlage eines Pflegekonzeptes betrifft dem 
FNP-Änderungsverfahren nachgelagerte Planungsschritte und wer-
den zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Die Planungshoheit der Stadt Zossen bezieht sich nur auf ihr Ge-
markungsgebiet.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Seit dem Zeitpunkt der Rechtskaft im Januar 2017 war im Flächen-
nutzungsplan der Stadt Zossen war der Änderungsbereich als poten-
zielle Baufläche dargestellt und entsprach den städtebaulichen Ent-
wicklungszielen des Ortsteiles Schöneiche und stand den raumorde-
rischen Zielen zu keinem Zeitpunkt entgegen.
Der Hinweis betrifft dem FNP-Änderungsverfahren nachgelagerte 
Planungsschritte und wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.  

22

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

6.4.6.4.6.4.6.4.

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

6.56.56.56.5

6.66.66.66.6

6.4.6.4.6.4.6.4.

6.56.56.56.5

6.66.66.66.6

6.76.76.76.7

6.76.76.76.7



Seit dem Zeitpunkt der Rechtskaft im Januar 2017 war im Flächen-
nutzungsplan der Stadt Zossen war der Änderungsbereich als poten-
zielle Baufläche dargestellt und entsprach den städtebaulichen Ent-
wicklungszielen des Ortsteiles Schöneiche und stand den raumorde-
rischen Zielen zu keinem Zeitpunkt entgegen.
Der Hinweis betrifft den FNP-Änderungsverfahren nachgelagerte Pla-
nungsschritte und wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Der Hinweis betrifft den FNP-Änderungsverfahren nachgelagerte Pla-
nungsschritte und wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

23

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

6.86.86.86.8

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

6.86.86.86.8

6.96.96.96.9

6.96.96.96.9



Der Hinweis betrifft den FNP-Änderungsverfahren nachgelagerte Pla-
nungsschritte und wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

Der Hinweis betrifft den FNP-Änderungsverfahren nachgelagerte Pla-
nungsschritte und wird zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

24

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

PLANVERFAHREN vBP "KLIMAPARK BEESEWEGE, ORTSCHAFT HOHENWULSCH, ORTSTEIL BEESEWEGE                                             2. ENTWURF FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

6.106.106.106.10

6.116.116.116.11

6.116.116.116.11

6.106.106.106.10



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

25

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

07.07.07.07.

07.107.107.107.1

07.107.107.107.1



26

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF



Der Abwasser- und Wasserzweckverband äußert keine Anregungen 
oder Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.

27

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

08.08.08.08.

08.108.108.108.1

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

08.108.108.108.1



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und stimmt 
dem Planvorhaben zu.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

28

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

09.09.09.09.
09.109.109.109.1



Die Behörde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

29

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

10.10.10.10.

10.110.110.110.1

10.110.110.110.1



Der Wasser-/Abwasserzweckverband äußert keine Anregungen oder 
Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

30

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

11.11.11.11.

11.111.111.111.1

11.111.111.111.1



Der Abfallzweckverband äußert keine Anregungen oder Bedenken 
und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

31

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

11.11.11.11.

11.111.111.111.1

11.111.111.111.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken 
und stimmt dem Planvorhaben zu.

32

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

12.12.12.12.

12.112.112.112.1

12.112.112.112.1



Auf der nördlichen Seite des Planweges außerhalb des Geltungsbe-
reiches verläuft ein Erdkabel der Ontras.
Der Planweg ist bis zu seiner Straßenmitte Teil des Geltungsberei-
ches.
Der Hinweis betrifft dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und wird zur Kenntnis genommen.

33

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

13.13.13.13.

13.113.113.113.1

13.113.113.113.1



Der Versorgungsträger äußert keine Anregungen oder Bedenken und
stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

34

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

 FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT ZOSSEN - 5.1. ÄNDERUNG -                                                        ENTWURF

14.14.14.14.

14.114.114.114.1

14.114.114.114.1



Der Telekommunikationsunternehmen äußert keine Anregungen oder
Bedenken und stimmt dem Planvorhaben zu.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

35

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

15.15.15.15.
15.115.115.115.1

15.115.115.115.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.
Die Hinweise betreffen dem Planverfahren nachgelagerte Planungs-
schritte und werden in den nachfolgenden Planungsschritten beach-
tet.
Es besteht kein Abwägungserfordernis.

36

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF

16.16.16.16.

16.116.116.116.1

16.116.116.116.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

37

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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17.17.17.17.

17.117.117.117.1

17.117.117.117.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Anregungen oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

38

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung
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18.18.18.18.

18.118.118.118.1

18.118.118.118.1



Innerhalb des Auslegungszeitraumes wurden von Bürgern keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken geäußert.

39

Stellungnahme der Behörde oder sonstigen Stelle, die öffentliche Belange
wahrnimmt

Vorschlag für die Abwägung

19.19.19.19.
19.119.119.119.1

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum
vom 02.07.2024 - 03.08.2024

BEBAUUNGSPLAN "SÜDLICHER PLANWEG" STADT ZOSSEN, OT SCHÖNEICHE                                                               2. ENTWURF
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